
 
STADTVERWALTUNG 
NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE  

 
 Drucksache Nr.: 368/2014 
   
 Dezernat I 
 Federführend: Stadtentwicklung und 

Bauwesen 
 Anlagen: 1 Anlage und 1 großer 

Plan  
 

 Az.: 220 cb 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ausschuss für Umwelt und Naturschutz 10.12.2014 N zur Vorberatung 
Ausschuss für Bau und Planung 11.12.2014 N zur Vorberatung 
Stadtrat 18.12.2014 Ö zur Beschlussfassung 

 
 
 
Einstellung des Bebauungsplanverfahrens "Im Böbig III. Änderung" 
 
Antrag: 
 
Der Stadtrat beschließt, das Bebauungsplanverfahren "Im Böbig III. Änderung" nicht weiter 
zu verfolgen und es einzustellen. 
 
 
Begründung: 
 
Die ursprünglichen Rahmenbedingungen und damit verbundenen Planungsziele im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanverfahrens "Im Böbig III. Änderung"  sind inzwischen 
nicht mehr gegeben. Die Niederländische Schule und das Clubheim sind mit Wegzug der 
niederländischen Mitbürger aufgegeben worden. Das Verfahren (Aufstellungsbeschluss vom 
29.05.2001) ging nie über den Aufstellungsbeschluss hinaus und ist damit obsolet. Es wird 
deshalb von Seiten der Verwaltung empfohlen das Verfahren einzustellen. 
 
Die Einstellung eines laufenden Verfahrens gilt durch die öffentliche Bekanntmachung als 
erledigt. 
 
 
Neustadt an der Weinstraße, 19.11.2014 
 
 
 
 
 
Oberbürgermeister 
 


	Behandlung

